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Das zum Jahresende 2009 veröffentlichte 
Rechnungslegungsrechts-Änderungsge-
setz 2010 (RÄG 2010) soll Erleichterungen 
für Unternehmen bringen und auch zu ei-
ner Annäherung an die Einheitsbilanz (d.h. 
die unternehmensrechtlichen entsprechen 
immer mehr den steuerlichen Bilanzie-
rungsvorschriften) führen. Außerdem wird 
durch die Abschaffung diverser Wahlrechte 
eine höhere Vergleichbarkeit der Jahres-
abschlüsse eintreten. Die Änderungen, von 
denen die wesentlichsten nachfolgend dar-
gestellt sind, sind auf Jahresabschlüsse für 
ab dem 1. Jänner 2010 beginnende Wirt-
schaftsjahre anzuwenden.

ErhöhtE UmsAtzgrEnzE zUr BUch-
führUngspflicht

Die rechnungslegungspflicht für Un-
ternehmer ist entweder von bestimmten 

rechtsformen (z.B. GmbH, AG) abhängig 
oder sie tritt ein, wenn eine gewisse Um-
satzschwelle überschritten wird. Ziel 
dieser Regelung ist mitunter, dass kleine 
Unternehmer nicht der Rechnungslegungs-
pflicht unterliegen sollen. Mit dem RÄG 
2010 wurden die Umsatzschwellen erhöht, 
wodurch zukünftig weniger Unternehmen 
rechnungslegungspflichtig sind – steuerlich 
führt dies dazu, dass die Gewinnermittlung 
gem. § 5 Abs. 1 EStG zurückgeht bzw. öfters 
gar nicht erst eintritt. Die Erhöhung der Um-
satzschwelle erfolgt in zweifacher Weise 
– wird die Umsatzschwelle von 700.000 € 
(vormals 400.000  €) in zwei aufeinander 
folgenden Wirtschaftsjahren jeweils über-
schritten, so muss der Unternehmer im dar-
auf zweitfolgenden Wirtschaftsjahr (also im 
4. Jahr) die unternehmensrechtliche Rech-
nungslegung einrichten. Das pufferjahr (3. 
Wirtschaftsjahr) dient zur Vorbereitung auf 

RechnungslegungsRechts-ÄndeRungsgesetz 2010 
beschlossen
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die Umstellung, wobei es gleichgültig ist, ob 
in diesem Jahr der Umsatz größer oder klei-
ner als 700.000 € ist. Beträgt der Umsatz 
in einem Wirtschaftsjahr über 1 mio. € (frü-
her 600.000  €), so tritt die Rechnungsle-
gungspflicht bereits im unmittelbar darauf 
folgenden Wirtschaftsjahr ein. Umgekehrt 
fällt die Rechnungslegungspflicht (wieder) 
ab dem Folgejahr weg, wenn in den zwei 
unmittelbar vorangehenden Wirtschafts-
jahren Umsatzerlöse von jeweils kleiner als 
700.000 € erzielt wurden. Zu beachten ist, 
dass bei dem übergang von der alten zur 
neuen Regelung bereits die neuen schwel-
lenwerte gelten und es teilweise zu über-
schneidungen	mit	früheren	Übergangsbe-
stimmungen kommen kann.

ingAngsEtzUngs- Und ErWEitEr-
UngsAUfWEndUngEn sind sofort-
igEr AUfWAnd

Der Aufbau des Geschäftsbetriebes bei Un-
ternehmensgründung bzw. die Erweiterung 
desselben stellen besondere Phasen dar, in 
denen oftmals hohe Kosten, beispielsweise 
für den Aufbau der Unternehmensorgani-
sation, für die Errichtung der Beschaffungs- 
und Absatzkanäle oder für Marktstudien 
anfallen. Bisher konnten ingangsetzungs- 
und Erweiterungsaufwendungen entwe-
der sofort im Jahr des Anfallens gänzlich 
als Aufwand geltend gemacht werden 

oder aber aktiviert und anschließend über 
5 Jahre verteilt abgeschrieben werden. Mit 
dem RÄG 2010 fallen dieses Wahlrecht des 
Unternehmensrechts und die Möglichkeit 
der Aktivierung weg – steuerlich besteht 
ebenso sofort volle Abzugsfähigkeit. Für in 
früheren Jahren aktivierte Ingangsetzungs- 
und Erweiterungsaufwendungen ändert 
sich nichts, sie sind weiterhin planmäßig 
bzw. bei schlechter Werthaltigkeit außer-
planmäßig abzuschreiben.

AktiViErUngspflicht für dEn UntEr-
nEhmEnsrEchtlichEn firmEnWErt

Die unternehmensrechtliche Behandlung 
des (erworbenen) Firmenwerts ist nun 
mehr - vom Prinzip - betrachtet der steuer-
lichen Vorgangsweise angeglichen, da der 
firmenwert aktiviert und abgeschrieben 
werden muss. Vor der Änderung durch das 
RÄG 2010 bestand im Unternehmensrecht 
ein Wahlrecht zwischen Aktivierung und 
sofortiger Geltendmachung als Aufwand. 
Wenn nun auch im Unternehmens- und im 
Steuerrecht der Firmenwert zwingend zu 
aktivieren ist, so kann ein Unterschied in 
der nutzungsdauer des Firmenwerts beste-
hen. Im steuerrecht werden grundsätzlich 
15 Jahre normiert und im Unternehmens-
recht jene Anzahl von Jahren, in denen der 
Firmenwert voraussichtlich genutzt wird. 
Häufig werden 15 Jahre gewählt, teilweise 
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wird auch von maximal 5 Jahren Nutzungs-
dauer ausgegangen. Sofern im Unterneh-
mensrecht nicht ebenso 15 Jahre gewählt 
werden, kommt es zu einer entsprechenden 
Mehr-Weniger-Rechnung (MWR). Bei Er-
tragslosigkeit kann eine außerplanmäßige 
Abschreibung in der Unternehmensbilanz 
erforderlich werden.

EntfAll dEs ErWEitErtEn niEdErst-
WErtprinzips

Bei der Bewertung des Umlaufvermögens 
war es Unternehmern bisher durch ein 
Wahlrecht im Unternehmensrecht gestat-
tet, das Umlaufvermögen gleichsam an-
tizipativ abzuschreiben, sofern nach ver-
nünftiger unternehmerischer Beurteilung 
eine weitere Wertminderung nach dem 
Bilanzstichtag zu erwarten ist. Diese im 
Vorsichtsprinzip wurzelnde Bestimmung 
wurde mit dem RÄG 2010 gestrichen.

Der noch im Entwurf vorgesehene Wegfall 
des Zuschreibungswahlrechts im Zusam-
menhang mit (abgeschriebenem) Anlage- 
und Umlaufvermögen wurde schließlich 
nicht übernommen. Die daraus resultieren-
de Zuschreibungspflicht hätte auch einen 
Schritt Richtung Einheitsbilanz bedeutet 
und die Vergleichbarkeit von Jahresab-
schlüssen erhöht.

Seit jeher zählt die Vermietung zwischen 
nahen Angehörigen als „heißes Eisen“ bei 
der Betriebsprüfung. Hierbei kann es näm-
lich auf einfache Weise zu einer teilung 
der steuerlichen Bemessungsgrundlage 
zwischen nahen Angehörigen kommen, 
wodurch die steuerlast verringert werden 
kann. Um diesem „Family-Splitting Effekt“ 
entgegenzuwirken nimmt die Finanzver-
waltung Vertragsbeziehungen dieser Art 
besonders genau unter die Lupe. Nach stän-
diger rechtsprechung des Vwgh können 
Vereinbarungen zwischen nahen Angehöri-
gen nur Anerkennung finden, wenn sie

- nach außen ausreichend zum Ausdruck 
kommen (publizität),

- einen eindeutig klaren und jeden Zwei-
fel ausschließenden inhalt haben und

- auch zwischen familienfremden unter 
denselben Bedingungen abgeschlossen 
worden wären.

zivilrechtlich ist der Abschluss eines miet-
vertrages an keine Form gebunden. Eine 
Vereinbarung wäre also auch mündlich 
oder durch schlüssiges Verhalten möglich. 
Allerdings ist nach den Bestimmungen 
des mrg bei bestimmten Vereinbarungen 
(z.B. bei der Befristung von Mietverhält-
nissen) die schriftlichkeit erforderlich. Da 
diese Schriftlichkeit unter Fremden üblich 
ist, ist dies auch für die Vertragsbeziehung 

VeRmietung zwischen nahen angehöRigen



1/3 unter dem durchschnitt einer anderen 
Wohnung im gleichen Haus lag, obwohl 
ein exklusiver Zugang zu einem begehba-
ren Flachdach gegeben war. In seiner Ent-
scheidung ging der Ufs dennoch von einer 
fremdüblichen Vertragsbeziehung aus. 
Denn zum einen rechtfertigen die Dach-
schrägen sowie die niedrigeren Vermiete-
rinvestitionen einen Mietentgeltabschlag. 
Zum anderen habe sich der Zugang zum 
Flachdach zwingend aus dem Dachboden-
ausbau ergeben, da dieser Zugang dem 
Rauchfangkehrer jederzeit zur Verfügung 
stehen müsse.

MÄRZ 2007
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vom Vwgh entwickelte oben angeführte 
rechtsprechung. Zudem führte er aus, dass 
als Kriterien für die Fremdüblichkeit vor al-
lem lage, größe, Art und Beschaffenheit 
sowie die Ausstattung des mietgegen-
standes herangezogen werden können. 
Außerdem stellte der UFS fest, dass auch 
der Vollzug des Vertragsverhältnisses wie 
unter Fremden zu erfolgen hat. Dies bein-
haltet zumindest die tatsächliche zah-
lung des Mietentgelts sowie die im Vertrag 
festgesetzten, vom Mieter zu tragenden 
Kosten. Im konkreten Fall vermietete eine 
Personengesellschaft eine Wohnung an die 
Tochter der 50%-Gesellschafterin der Perso-
nengesellschaft, wobei die miete um etwa 

zwischen nahen Angehörigen zwingend 
erforderlich. Ein schriftlicher Vertrag ist 
demnach auf jeden Fall empfehlenswert, 
da dadurch der eindeutige Inhalt und die 
Publizität klarer zum Ausdruck kommen. 
Zudem sind in diesem Vertrag die wesent-
lichen Vertragsbestandteile wie z.B. Mie-
tentgelt, Wertsicherungsklauseln, Betriebs-
kosten, Instandhaltungsverpflichtung etc. 
anzuführen.

In der Entscheidung vom 6.11.2009 wurde 
vom Ufs (GZ RV/0370-W/06) eine weitere 
Vertragsbeziehung zwischen nahen Ange-
hörigen untersucht. Wie nicht anders zu 
erwarten, bestätigte der Ufs zunächst die 
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Vwgh bestÄtigt hauptwohnsitzbefReiung füR stille ReseRVen in gRund und 
boden

realisieren könnte, ohne gleichzeitig seinen 
Wohnsitz zu verkaufen. Schließlich fließen 
bei Betriebsaufgabe keine liquiden mittel 
zu, die zur Begleichung der Steuerschuld 
verwendet werden könnten.

Der Vwgh hatte in seiner Entscheidung 
vom 28.10.2009 (GZ 2009/15/0168) mit der 
Frage zu tun, ob sich die hauptwohnsitz-
befreiung auch auf die stillen reserven 
im grund und Boden erstreckt. Strittig war 
im konkreten Fall, ob die Hauptwohnsitz-
befreiung nur den betrieblich genutzten 
Teil des Hauses betrifft oder auch auf den 
korrespondierenden Teil des Grund und Bo-
dens anzuwenden ist. Der Vwgh hat - wie 
schon in einer früheren Entscheidung (GZ 
2005/14/0038 vom 14.12.2006) - bestätigt, 
dass der Sinn der Befreiung auf das gesam-
te Wirtschaftsgut „gebäude“ abzielt und 
darunter nicht nur die bautechnische Ein-
heit, sondern auch der grund und Boden 
zu verstehen ist. Ebenso hat der VwGH die 

Das Einkommensteuerrecht begünstigt die 
Aufgabe bzw. Veräußerung von Betrieben, 
wenn sie deshalb erfolgt, weil der Betriebs-
inhaber ein gewisses Alter erreicht hat 
und sich zur Ruhe setzen möchte bzw. aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur 
Weiterführung in der Lage ist. Eine beson-
dere Begünstigung steht dem Betriebsin-
haber zu, wenn er seinen hauptwohnsitz in 
dem Betriebsgebäude hat und es zu einer 
Betriebsaufgabe kommt. § 24 Abs. 6 EStG 
sieht	nämlich	vor,	dass	bei	der	Übernahme	
von Gebäudeteilen bzw. ganzen Gebäuden 
ins privatvermögen auf Antrag die Aufde-
ckung der stillen Reserven unterbleibt, so-
weit bestimmte Voraussetzungen (etwa die 
Vollendung des 60. Lebensjahres und Ein-
stellung der Erwerbstätigkeit) erfüllt sind. 
Diese so genannte „hauptwohnsitzbe-
freiung“ soll soziale Härtefälle vermeiden, 
die eintreten würden, wenn der Steuer-
pflichtige wegen der Betriebsaufgabe stil-
le Reserven besteuern müsste, die er nicht 

Vermutung entkräftet, dass sich die Befrei-
ung nicht auf den Grund und Boden erstre-
cke, da die Hauptwohnsitzbefreiung nur auf 
Gewinnermittler gem. § 4 Abs. 1 bzw. Abs. 3 
EStG abziele und bei diesen ja die Wertän-
derungen von Grund und Boden sowieso 
keine Rolle spielen.

Damit es auch langfristig zu keiner Be-
steuerung der stillen Reserven bei Ge-
bäuden, auf welche die Hauptwohnsitz-
befreiung angewendet wird, kommt, ist 
es notwendig, dass das Gebäude bzw. der 
Gebäudeteil nach der Betriebsaufgabe zu 
keiner weiteren Einkünfteerzielung durch 
den Steuerpflichtigen bzw. durch einen 
unentgeltlichen Rechtsnachfolger genutzt 
wird. Außerdem darf es innerhalb von fünf 
Jahren nach der Betriebsaufgabe nicht zu 
einer Veräußerung des Gebäudes bzw. des 
Gebäudeteils kommen.



sammenhang steht oder nicht. Dies ist laut 
EuGH dann der Fall, wenn die Ausgaben in 
den Verkaufspreis der Anteile eingehen. 
Ist diese Voraussetzung erfüllt, steht für 
den steuerfreien Anteilsverkauf kein recht 
auf Vorsteuerabzug zu.

In der Praxis wird der Veräußerungspreis 
einer Beteiligung jedoch regelmäßig un-
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VoRsteueRabzugsRecht bei beteiligungsVeRÄusseRung
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Im Wirtschaftsleben kommt es regelmä-
ßig vor, dass Kunden an Unternehmer irr-
tümlich Zahlungen doppelt leisten oder 
Beträge überweisen, die den tatsächlichen 
Rechnungsbetrag übersteigen. In diesem 
Zusammenhang stellt sich die Frage, ob sol-
che	 Doppel-	 und	 Überzahlungen	 der	 Um-
satzsteuerpflicht unterliegen. In österreich 
liegt diesbezüglich keine relevante recht-
sprechung vor. Aufgrund einer ähnlichen 
umsatzsteuerlichen Gesetzgebung könnte 
jedoch ein vor einiger Zeit ergangenes Ur-
teil des deutschen Bundesfinanzhofes 
auch für Österreich von Bedeutung sein 
(BFH 19.7.2007, V R 11/05).

Laut BFH ist zu unterscheiden, ob über-
haupt ein steuerbarer Vorgang vorliegt. 
Erfolgt eine fehlüberweisung ohne voran-
gegangener leistung, steht das Entgelt in 
keinem unmittelbaren Zusammenhang mit 
einer Leistung. Folglich besteht auch keine 
Umsatzsteuerschuld. Liegt hingegen eine 
doppel- bzw. überzahlung im zusam-
menhang mit einer steuerbaren leistung 
vor, stellen die vereinnahmten Entgelte 
im Zeitpunkt des Zahlungseinganges laut 
BFH die Bemessungsgrundlage für die 
Umsatzsteuer dar. Insoweit der Unterneh-
mer	Teile	der	Überzahlung	an	den	Kunden	
zurückzahlt, mindert sich die Bemessungs-
grundlage nachträglich (§ 16 UStG).

sind doppel- und übeRzahlungen umsatzsteueRpflichtig?
Das Urteil des Bfh steht in Einklang mit 
der umsatzsteuerlichen Behandlung ei-
nes Entgelts, das uneinbringlich wird. Im 
Fall der Uneinbringlichkeit reduziert sich 
die Bemessungsgrundlage auf das verblei-
bende niedrigere Entgelt. Laut BFH kann 
für den umgekehrten Fall der Doppel- bzw. 
Überzahlung	nichts	anderes	gelten.

In Hinblick auf die Grundregeln des mehr-
wertsteuersystems erscheint das Bfh-Ur-
teil jedoch problematisch, da die Umsatz-
steuerschuld auf Basis des vereinnahmten 
Entgelts zu ermitteln ist, wohingegen der 
Leistungsempfänger nur die auf der Rech-
nung ausgewiesene Umsatzsteuer als 
Vorsteuer geltend machen kann. Im vorlie-
genden Fall wäre die Umsatzsteuer somit 
keine reine Verbrauchsteuer - dies würde 
sowohl dem Zusammenhang zwischen 
Leistung und Gegenleistung widerspre-
chen als auch die steuerliche neutralität 
der Umsatzsteuer in Frage stellen.

Darüber hinaus könnte das BFH-Urteil dem 
gemeinschaftsrecht widersprechen, da 
Doppel-	 bzw.	 Überzahlungen	 nicht	 geleis-
tet werden, um die Leistung zu erhalten. 
Solche Zahlungen unterliegen laut Recht-
sprechung des EuGH von vornherein nicht 
der Umsatzsteuer

Nach geltender österreichischer rechtsla-
ge sind die Umsätze und die Vermittlung 
von Anteilen an gesellschaften gemäß § 6 
Abs. 1 Z 8 lit g UStG steuerfrei, sofern eine 
unternehmerische Tätigkeit vorliegt. In die-
sem Fall steht nach § 12 Abs. 3 Z 2 UStG auch 
kein Vorsteuerabzug zu. Ist die Beteili-
gungsveräußerung keiner wirtschaftlichen 
Tätigkeit zuzurechnen, kommt mangels 
unternehmerischer Tätigkeit ebenfalls kein 
Vorsteuerabzug in Betracht.

Der Eugh hat sich zuletzt mit der Frage 
des Vorsteuerabzugsrechtes bei der Ver-
äußerung einer 100%igen Beteiligung an 
einer Tochtergesellschaft befasst (EuGH 
29.10.2009, Rs C-29/08, „AB SKF“). Laut 
EuGH ist zu unterscheiden, ob die Eingangs-
leistung, für die der Vorsteuerabzug geltend 
gemacht werden soll (z.B. Beratungsleis-
tungen im Zuge des Verkaufs) unmittelbar 
mit der Beteiligungsveräußerung in Zu-

abhängig von den Ausgaben des Veräu-
ßerers sein. Die Ausgaben stellen vielmehr 
einen Bestandteil der allgemeinen Kosten 
des Unternehmens dar. Da diese allgemei-
nen Kosten eher die Preise der steuerpflich-
tigen Produkte des Unternehmens erhöhen 
als den steuerfreien Veräußerungspreis, 
steht in diesem Fall laut EuGH ein Vorsteu-
erabzugsrecht zu.

Im Gegensatz zur bisherigen Auffassung 
der österreichischen Finanzverwaltung soll-
te daher bei Beteiligungsveräußerungen 
grundsätzlich ein Vorsteuerabzugsrecht 
(für z.B. mit der Veräußerung zusammen-
hängende Beratungsleistungen) bestehen. 
Das EuGH-Urteil eröffnet somit neue ge-
staltungsalternativen, um ein Recht auf 
Vorsteuerabzug bei so genannten share-
deals zu erlangen.


